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Editorial

Mit dieser neuen Ausgabe des  
Update Gewerblicher Rechtsschutz 
und Kartellrecht informieren wir Sie 
über aktuelle Entwicklungen und 
gerichtliche Entscheidungen aus 
diesen Rechtsgebieten. 

Zu Beginn stellen wir eine wichtige 
BGH-Entscheidung vor, die die Haf-
tung von Geschäftsführern für Wett-
bewerbsverstöße im Wesentlichen 
nur noch auf Fälle der aktiven Mit-
wirkung beschränkt. Ferner befas-
sen wir uns mit einer überraschend 
strengen Entscheidung des BGH, 
nach der es bereits als wettbewerbs-
widrig angesehen wird, wenn Unter-
nehmen Verbraucher in der Werbung 
über ihre gesetzlichen Rechte aufklä-
ren, ohne dass ausdrücklich darauf 

hingewiesen wird, dass dies eine 
Selbstverständlichkeit ist.

Im Kartellrecht stellen wir aktuelle 
Entscheidungen der Europäischen 
Kommission vor, die sich mit Verbin-
dungen zu Produkten Dritter durch 
die Einrichtung patentrechtlich  
geschützter Schnittstellen befasst. 
Außerdem besprechen wir eine  
aktuelle Entscheidung des EuG, der 
eine von der Europäischen Kommis-
sion gegen die Intel Corp. wegen 
der Gewährung von Exklusivitäts-
rabatten verhängte Geldbuße in 
Milliardenhöhe bestätigt hat.

Schließlich runden zwei Beiträge zu 
patentrechtlichen Themen, nämlich 
zum Verbot des Ausstellens patent-

verletzender Ware auf einer Fach-
messe sowie zur Insolvenzfestigkeit 
einfacher Patentlizenzen, das breite 
Themenspektrum dieser Ausgabe ab. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre.

Mit besten Grüßen

Michael Fricke



Wann haftet ein Geschäftsführer 
persönlich für wettbewerbswidriges 
Verhalten des von ihm vertretenen 
Unternehmens? Mit dieser interessan-
ten Frage hatte sich der I. Zivilsenat 
des Bundesgerichtshofs in seiner 
„Geschäftsführerhaftung“-Entschei-
dung vom 18. Juni 2014 (BGH I ZR 
242 / 12) auseinanderzusetzen. Haftet 
der Geschäftsführer schon allein 
aufgrund seiner Organstellung für 
wettbewerbsrechtlich unlautere 
Handlungen des Unternehmens? 
Genügt zumindest die Kenntnis von 
entsprechenden Verstößen? Oder 
müssen zusätzliche Voraussetzungen 
erfüllt sein? In seiner Antwort stärkt 
der BGH die Position der Geschäfts-
führer. 

Hintergrund

Klägerin des Verfahrens war ein 
Gasversorgungsunternehmen. Die 
Beklagte zu 1) vertrieb im Auftrag 
eines Wettbewerbers der Klägerin 
im Jahre 2009 Gaslieferverträge. 
Die von ihr für den Haustürvertrieb 
eingesetzten Werber hatten dabei 
die Verbraucher mit falschen und  
irreführenden Angaben zu einer 
Kündigung ihrer bestehenden Gas-
lieferverträge angehalten. Den Ge-
schäftsführer der Beklagten zu 1) 
hatte die Klägerin als Beklagten zu 2) 
ebenfalls in Anspruch genommen. 
Nach Ansicht der Klägerin hafte der 
Beklagte zu 2) für das wettbewerbs-
widrige Verhalten neben der Beklag-
ten zu 1) persönlich. Denn er habe 
zum einen von den Handlungen der 
Werber Kenntnis gehabt. Zum ande-
ren habe er es versäumt, den Betrieb 
der Beklagten zu 1) so zu organisie-

ren, dass sichergestellt war, dass die 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
eingehalten werden. 

Das Landgericht Berlin verurteilte 
die Beklagten antragsgemäß auf 
Unterlassung des beanstandeten 
Verhaltens sowie auf Auskunft und 
Leistung von Schadensersatz. Auf die 
Berufung des Beklagten zu 2) – die 
Beklagte zu 1) hatte ihre Verurteilung 
akzeptiert – wies das Kammergericht 
die Klage gegen ihn ab. Nach Auf-
fassung des Berufungsgerichts kam 
insbesondere eine Haftung für ein 
pflichtwidriges Unterlassen nicht in 
Betracht. Den Beklagten zu 2) treffe, 
anderes als die Beklagte zu 1), ins-
besondere keine Verpflichtung, durch 
geeignete Maßnahmen unzutreffen-
den oder irreführenden Behauptun-
gen der eingesetzten Werber vorzu-
beugen. Allein der Umstand, für 
den Vertrieb selbstständige Dritte 
eingeschaltet zu haben, erhöhe  
zudem nicht das Risiko für wettbe-
werbswidriges Verhalten und schei-
de als Anknüpfungspunkt aus.

Die Entscheidung des BGH 

Im Revisionsverfahren verfolgte die 
Klägerin die von ihr erstrebte Verur-
teilung des Beklagten zu 2) weiter. 
Dies jedoch ohne Erfolg. Auch der 
BGH wies die Klage gegen den Be-
klagten zu 2) ab. In der Begründung 
seiner Entscheidung bekräftigt der 
BGH nochmals seine jüngere Recht-
sprechung, wonach bei Wettbe-
werbsverstößen – anders als bei der 
Verletzung von gewerblichen Schutz-
rechten – eine sog. Störerhaftung 
nicht in Betracht komme. Vielmehr 

sei allein auf die deliktsrechtlichen 
Kategorien der Täterschaft und Teil-
nahme abzustellen, die sich nach den 
im Strafrecht entwickelten Grund-
sätzen bemäßen. Vor diesem Hinter-
grund könne daher nicht mehr an 
der bisherigen Rechtsprechung fest-
gehalten werden, wonach eine Haf-
tung eines Geschäftsführers bereits 
dann bestehe, wenn er von den 
Verstößen Kenntnis und diese nicht 
verhindert habe. Vielmehr hafte ein 
Geschäftsführer nur dann, wenn  
er an den Wettbewerbsverstößen 
entweder aktiv beteiligt gewesen 
sei oder diese aufgrund einer nach 
deliktsrechtlichen Grundsätzen be-
gründeten Garantenstellung hätte 
verhindern müssen. An beidem habe 
es im konkreten Fall gefehlt. 

Etwas anderes ergebe sich auch nicht 
aus der aus § 43 Abs. 1 GmbHG und 
§ 93 Abs. 1 Satz 1 AktG folgenden 
allgemeinen Pflicht des Geschäfts-
führers bzw. Vorstands zur ord-
nungsgemäßen Geschäftsführung. 
Denn diese Pflicht betreffe einzig 
das Verhältnis des Geschäftsführers 
zur Gesellschaft, jedoch nicht das 
gegenüber außenstehenden Dritten. 
Nicht gelten ließ der BGH ferner das 
Argument der Klägerin, der Beklagte 
zu 2) hafte deshalb, weil er wegen 
einer unzureichenden Betriebsorga-
nisation die Gefahr für eine systema-
tische Begehung von Wettbewerbs-
verstößen geschaffen oder zumindest 
begünstigt habe. Denn auch dies 
käme letztlich einer Haftung des 
Geschäftsführers gegenüber Dritten 
für die allein gegenüber der Gesell-
schaft bestehende Verpflichtung zur 
Sicherstellung rechtmäßigen Verhal-
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tens der Gesellschaft gleich. Auch 
könne grundsätzlich allein die Aus-
lagerung der Werbertätigkeit auf 
selbstständige Dritte nicht als An-
knüpfungspunkt genügen. Die ge-
genteilige Ansicht hätte zur Konse-
quenz, dass bei jeder Beauftragung 
von Subunternehmern – die für sich  
gesehen wettbewerbsrechtlich neu-
tral sei – der Auftraggeber für die 
Einhaltung der wettbewerbsrechtli-
chen Vorschriften durch den Sub-
unternehmer Sorge tragen müsse. 

Praktische Konsequenzen

Mit seiner Entscheidung erstreckt 
der BGH konsequent seine Abkehr 
von der wettbewerbsrechtlichen 
Störerhaftung, die in der „Kinder-
hochstühle im Internet“-Entschei-
dung aus dem Jahre 2010 (BGH I ZR 
139 / 08) ihren vorläufigen Abschluss 
gefunden hatte, auf die Haftung des 
Geschäftsführers eines Unterneh-
mens. Auch dieser haftet somit nicht 

bereits dann, wenn er in irgendeiner 
Weise willentlich und adäquat kausal 
unter Verletzung einer Prüfungs-
pflicht zu einem Wettbewerbsver-
stoß beigetragen hat. Vielmehr ist 
nach deliktrechtlichen Grundsätzen 
eine aktive Mitwirkung an einem 
Wettbewerbsverstoß oder die Ver-
letzung einer wettbewerbsrechtli-
chen Verkehrspflicht zu verlangen. 
Eine Haftung des Geschäftsführers 
kommt nur unter besonderen Um-
ständen in Betracht, die mehr als  
eine bloß allgemeine Verantwort-
lichkeit für die Betriebsorganisation 
des Unternehmens erfordern. Dies 
kann etwa bei der Verwendung einer 
allgemeinen Unternehmenswerbung 
oder einer Pressemitteilung der Fall 
sein, über die üblicherweise auf Ge-
schäftsführungsebene entschieden 
wird. In der Praxis wird man zukünf-
tig daher noch genauer hinzuschauen 
haben, bevor man Geschäftsführer 
oder Vorstände eines Unternehmens 
für ein wettbewerbswidriges Verhal-

ten des von ihnen vertretenen Un-
ternehmens zur Verantwortung zieht. 
Allein die Kenntnis von wettbewerbs-
widrigen Handlungen von Mitarbei-
tern des Unternehmens begründet 
jedenfalls keine wettbewerbsrechtli-
che Verkehrspflicht des Geschäfts-
führers gegenüber Dritten, weitere 
Verstöße zu verhindern. Dies hat 
der BGH deutlich herausgestellt.

5

Dr. Dirk Smielick

ist Rechtsanwalt im  

Geschäftsbereich Gewerblicher 

Rechtsschutz bei CMS Köln.

E dirk.smielick@cms-hs.com



6 | Update Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht

Kunden und Verbraucher haben ein 
nachvollziehbares Interesse daran, 
über ihre gesetzlichen Rechte aufge-
klärt zu werden. Vielfach verpflichtet 
das Gesetz Unternehmer sogar dazu, 
Verbraucher über ihre Rechte zu 
belehren. Das Lauterkeitsrecht ver-
bietet hingegen eine Werbung mit 
Selbstverständlichkeiten, also etwa 
eine Werbung mit ohnehin beste-
henden Rechten. Ein jüngeres Ur -
teil des Bundesgerichtshofs (Geld- 
zurück-Garantie III) verschärft  
diesen Konflikt.

Ausgangslage 

Gemäß Nr. 10 des Anhangs III zu 
§ 3 UWG ist es unlauter, den unzu-
treffenden Eindruck zu erwecken, 
gesetzlich bestehende Rechte stell-
ten eine Besonderheit eines Ange-
bots dar. Die Vorschrift ist Teil der 
sogenannten „Black List“, also jener 
Verhaltensweisen, die nach den 
Vorgaben der EU-Richtlinie zu un-
lauteren Geschäftspraktiken unter 
allen Umständen unzulässig sind. 
Aber auch schon vor Erlass und Um-
setzung der EU-Richtlinie war ein 
solcher Fall von der sogenannten 

Werbung mit Selbstverständlichkei-
ten erfasst, die als Fall der irrefüh-
renden Werbung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 
UWG) unzulässig sein kann. 

Bei der Umsetzung des Verbots der 
Werbung mit Selbstverständlichkei-
ten waren Gerichte stets bemüht, das 
berechtigte Informationsbedürfnis 
der Verbraucher nicht zu unterlaufen, 
indem auch sachgerechte Hinweise 
auf die (gesetzlichen) Rechte des 
Kunden verboten werden. Mit ge-
nau dieser Abgrenzung – zulässige 
Aufklärung des Verbrauchers vs. 
unzulässige Werbung mit Selbstver-
ständlichkeiten – hat sich der BGH in 
seiner Entscheidung vom 19. März 
2014 (Az. I ZR 185 / 12; GRUR 2014, 
1007) auseinandergesetzt.

Sachverhalt

In dem Fall, der der BGH-Entschei-
dung zugrunde lag, befanden sich 
auf der Internetseite eines Vertreibers 
von Druckerzubehör u. a. folgende 
Angaben, deren Unterlassung ein 
Mitbewerber verlangt, weil er in  
ihnen eine unzulässige Werbung 
mit Selbstverständlichkeiten sah:

1)  „Sollten Sie mit einem kompa -
tiblen Produkt nicht zufrieden 
sein, haben Sie eine 14-tägige 
Geld-zurück-Garantie. Das Porto 
der Rücksendung übernehmen 
wir.“ 

2)  „Für alle Produkte gilt selbstver-
ständlich ebenfalls die gesetzli-
che Gewährleistung von zwei 
Jahren.“ 

3)  „Der Versand der Ware erfolgt 
auf Risiko von P.“ 

Während das Landgericht der Klage 
vollumfänglich stattgab, wies das Be-
rufungsgericht (OLG Hamm) die Kla-
ge im Hinblick auf die Unterlassung 
der drei genannten Aussagen ab. 

Mit dieser Entscheidung befand sich 
das OLG Hamm auf einer Linie mit 
Urteilen mehrerer Obergerichte, die 
sich bereits mit der Abgrenzung 
zwischen erwünschter Aufklärung 
über Verbraucherrechte und uner-
wünschter Werbung mit Selbstver-
ständlichkeiten auseinandergesetzt 
hatten. Es begründete sein Urteil 
damit, dass die genannten Aussagen 

Wettbewerbsrecht
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nur jeweils als einer unter mehreren 
Punkten gemacht worden seien. Es 
fehle an einer hervorgehobenen Dar-
stellung der Aussagen, die sie als  
eine Besonderheit des Angebots  
erscheinen lassen könnte. 

Genau dies – die hervorgehobene 
Darstellung – war auch Abgrenzungs-
kriterium des OLG Köln in einer Ent-
scheidung vom 1. Februar 2013 (Az. 
I–6 W 21 / 13) sowie des Kammer-
gerichts in einer Entscheidung vom  
9. November 2007 (Az. 5 W 304 / 07). 
Stets kam es danach darauf an, ob 
die betreffende Aussage dadurch 
besondere Aufmerksamkeit erweckt, 
dass sie sich von übrigen Aussagen 
optisch (z. B. durch Schriftgröße und 
-gestaltung) abhebt oder grafisch 
besonders hervorgehoben ist. 

Die Entscheidung des BGH

Der BGH verwarf nun diesen An-
satz. Er bestätigte die Entscheidung 
des OLG Hamm nur in Bezug auf die 
zweite der oben zitierten Aussagen 
(„Für alle Produkte gilt selbstverständ-
lich ebenfalls die gesetzliche Gewähr-
leistung von zwei Jahren.“). Durch 
diese Formulierung würden die be-
stehenden Gewährleistungsansprü-
che nicht als etwas Ungewöhnliches 
herausgestellt, sondern als selbst-
verständlich bestehend bezeichnet, 
was zulässig sei. 

Bezüglich der ersten und dritten Aus-
sage hob der BGH das Berufungs-
urteil hingegen auf. Er begründet 
dies damit, dass die Aussagen zur 
14-tägigen Geld-zurück-Garantie 
und zum Versendungsrisiko eine 
unzulässige Werbung mit Selbstver-
ständlichkeiten seien. Die 14-tägige 
Geld-zurück-Garantie sei nichts  
anderes als das dem Verbraucher 
beim Online-Kauf stets zustehende 
Widerrufsrecht. Und dass der Unter-
nehmer beim Versandhandel gegen-
über dem Verbraucher das Risiko, 
dass die Ware untergeht, ohne dass 

der Verkäufer den Kaufpreis verlan-
gen könnte, trägt, bis der Verbrau-
cher die Ware erhält, ergebe sich 
ebenfalls aus dem Gesetz.
Eine besondere grafische Hervorhe-
bung ist nach Ansicht des BGH nicht 
notwendig. Ein solches Erfordernis 
ergebe sich weder aus dem Wort-
laut des UWG noch aus dem der 
EU-Richtlinie. Um die Aussagen als 
„Werbung mit Selbstverständlich-
keiten“ einzuordnen, sei es ausrei-
chend, dass sie beim Verbraucher 
den unrichtigen Eindruck erwecken, 
das Angebot hebe sich von dem der 
Mitbewerber dadurch ab, dass dem 
Kunden freiwillig zusätzliche Rechte 
eingeräumt werden. 

Kritik

Das Urteil des BGH ist zwar insofern 
nachvollziehbar, als das Widerrufs-
recht und die Gefahrtragung beim 
Versendungskauf in dem zu entschei-
denden Fall tatsächlich als „etwas 
Besonderes“ angepriesen worden 
sein dürften. Die Angaben befanden 
sich unter der Überschrift „Warum 
kompatibles Verbrauchsmaterial ver-
wenden“, unter der mehrere gesetz-
lich nicht vorgegebene Vorzüge des 
Angebots beschrieben wurden (z. B. 
eingesparte Druckkosten, besondere 
Umweltfreundlichkeit oder eine 
6-Euro-Gutschrift). Und anders als 
beim Hinweis auf die zweijährige 
Gewährleistung wurden das Wider-
rufsrecht und die Gefahrtragung 
nicht als „selbstverständlich“ und 
als „gesetzliche Rechte“ bezeichnet.

Der BGH verwirft mit der „hervor-
gehobenen Darstellung“ aber ein 
praktikables Abgrenzungskriterium, 
das sich in der bisherigen Rechtspre-
chung herausgebildet hatte. Sobald 
ein Unternehmer auf die Rechte des 
Verbrauchers hinweisen möchte, 
ohne lange und schwer verdauliche 
Rechtstexte zu verwenden – und sei 
es auch nur beiläufig und ohne be-
sondere Hervorhebung –, läuft er nun 

Gefahr, in unzulässiger Weise mit 
Selbstverständlichkeiten zu werben. 
Die Trennung zwischen zulässiger 
Aufklärung und unzulässiger Wer-
bung wird künftig noch schwerer 
zu ziehen sein. Womöglich hat der 
BGH dem Verbraucher angesichts 
seines berechtigten Informationsbe-
dürfnisses einen Bärendienst erwie-
sen.

Praktischer Hinweis

Unternehmer sollten in Zukunft im-
mer dann, wenn sie außerhalb der 
üblichen, formalen Belehrungstexte 
(wie etwa der normierten Widerrufs-
belehrung) auf Rechte des Verbrau-
chers hinweisen, besonders vorsichtig 
sein. Stets ist zu prüfen ob, erstens 
das Recht bereits gesetzlich gewährt 
wird, und zweitens der Eindruck er-
weckt wird, der Unternehmer räume 
dem Verbraucher dieses Recht frei-
willig ein und hebe sich dadurch von 
anderen Anbietern ab. Ob der Hin-
weis besonders hervorgehoben wird 
oder aber sich etwa in einer Aufzäh-
lung oder in einem Fließtext befindet, 
ist unerheblich. 

Soll der Verbraucher auf ein Recht 
hingewiesen werden, das ihm be-
reits gesetzlich zusteht, sollte dies 
entsprechend klargestellt werden, 
zum Beispiel durch Zusätze wie 
„selbstverständlich“ und „gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben“.

Dr. Nikolas Gregor, LL. M. (Boston) 

ist Rechtsanwalt im  

Geschäftsbereich Gewerblicher  

Rechtsschutz bei CMS Hamburg.

E nikolas.gregor@cms-hs.com
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An die Wahrheit von gesundheitsbe-
zogenen werblichen Angaben stellt 
die Rechtsprechung bekanntlich be-
sonders hohe Anforderungen. Dies 
sollte man angesichts der aktuellen 
Rechtsprechung des OLG Köln auch 
bei solchen Claims beachten, denen 
der Gesundheitsbezug nicht auf die 
Stirn geschrieben steht.

Das OLG Köln befasste sich in seiner 
Entscheidung mit der Frage, ob die 
Werbung eines Herstellers von Nass-
rasierern unlauter ist. Die Beklagte 
hatte für ihre Rasierer, bei denen 
oberhalb der Klingen sog. Gel-Re-
servoirs angebracht sind, mit den 
Aussagen „XY spendet direkt Feuch-
tigkeit“, „Feuchtigkeitsspendendes 
Gel-Reservoir“ und „Das wasserakti-
vierte Gel mit Aloe Vera und Vitamin 
E spendet der Haut schon während 
der Rasur direkt Feuchtigkeit“ gewor-
ben. Die Klägerin behauptet, die 
Rasierer der Beklagten hätten keine, 
schon gar keine längerfristige feuch-
tigkeitsspendende Wirkung. Die Be-
klagte legte interne wissenschaftliche 
Studien vor, aus denen hervorging, 
dass die oberen Hautschichten nach 
der Rasur mit einem Gel-Reservoir-
Rasierer nach zehn Minuten einen 
höheren Feuchtigkeitsgehalt aufwie-
sen als nach der Rasur mit einem 
Rasierer ohne ein Gel-Reservoir. Im 

Rahmen dieser Studien blieb jedoch 
unklar, ob der gemessene Feuchtig-
keitsgehalt auf aus dem Reservoir an 
die Haut abgegebene Feuchtigkeit 
zurückzuführen ist oder ob der Gel-
film nur eine sog. Abdampfsperre auf 
der Haut herbeiführt, welche nur 
passiv zu einer Verringerung des 
Feuchtigkeitsverlusts in der Haut 
führt.

Das Gericht ging davon aus, dass 
die angesprochenen Verkehrskreise 
aufgrund der beworbenen feuchtig-
keitsspendenden Eigenschaften der 
Rasierer – ebenso wie bei einer feuch-
tigkeitsspendenden Hautcreme – eine 
aktive Zufuhr von Feuchtigkeit min-
destens in den oberen Schichten der 
Haut erwarten und nicht nur, dass 
der Feuchtigkeitsverlust der Haut 
verringert wird. Es sah in den ange-
griffenen werblichen Aussagen  
jeweils einen Gesundheitsbezug: 
Zwar erkannte der Senat an, dass 
die Werbeaussagen keine medizini-
schen Wirkungsaussagen enthalten, 
gleichwohl sollen sie sich „auf die 
Physiologie der Haut und damit auf 
das körperliche Wohlbefinden und 
die Unversehrtheit eines wichtigen 
Teils des menschlichen Organismus“ 
beziehen. Besonders durch die dritte 
angegriffene Aussage würden As-
pekte der Pflege und Gesunderhal-

tung der Haut angesprochen, so-
dass strenge Anforderungen an die 
Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit 
der Werbeaussage zu stellen seien. 
Diese Anforderungen, die einerseits 
auf dem hohen Stellenwert der Ge-
sundheit für den Verbraucher und 
andererseits auf den mit irreführen-
den gesundheitsbezogenen Werbe-
angaben verbundenen erheblichen 
Gefahren für das hohe Schutzgut der 
Gesundheit beruhen, müssen nach 
Auffassung des Gerichts auch für 
Werbeclaims gelten, die sich auf die 
Feuchtigkeit und damit auf die Ge-
sundheit der Haut beziehen.

Zwar räumt das Gericht ein, dass die 
Gefahren für den Verkehr, welche 
durch eine Irreführung über die be-
sonders feuchtigkeitsspendende 
Wirkung der Rasierer hervorgerufen 
werden, verglichen mit irreführenden 
Wirkungsaussagen bei Arznei- oder 
Nahrungsmitteln gering erscheinen. 
Dennoch sei es wegen des der Wer-
bung innewohnenden Aufrufs an 
den Verbraucher, seiner Haut durch 
die Benutzung der feuchtigkeits-
spendenden Rasierer Gutes zu tun, 
erforderlich, die strengen Kriterien 
der Rechtsprechung betreffend die 
Zulässigkeit gesundheitsbezogener 
Werbeangaben anzuwenden. Dem-
nach ist die gesundheitsbezogene 

Wettbewerbsrecht

Gesundheit beginnt bei der  
Rasur – OLG Köln zu gesund-
heitsbezogenen Angaben  
für kosmetische Mittel 
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Werbung mit „fachlichen Aussagen“ 
generell nur zulässig, wenn sie gesi-
cherter wissenschaftlicher Erkenntnis 
entsprechen, bei fachlich umstritte-
nen Meinungen die jeweilige Ge-
genmeinung erwähnt wird und bei 
der Angabe von Studien diese tat-
sächlich die jeweilige Aussage be-
treffen. Vorliegend habe die Kläge-
rin durch eigene Studien dargelegt, 
dass die behauptete feuchtigkeits-
spendende Eigenschaft wissenschaft-
lich umstritten sei. Da sich aus den 
von der Beklagten vorgelegten Stu-
dien nicht zweifelsfrei ergebe, dass 
die gemessene – zumindest kurzfris-
tige – erhöhte Feuchtigkeit in der 
Haut tatsächlich auf eine aktive Zu-
fuhr von Feuchtigkeit mithilfe des 
Gel-Reservoirs zurückzuführen sei, 
wurde die Werbung mit dem Attribut 
„feuchtigkeitsspendend“ für nicht 
hinreichend wissenschaftlich gesichert 
und damit für unzulässig befunden. 

Die Entscheidung fügt sich in eine 
Reihe zu Dusch- und Feuchtigkeits-
cremes ergangener Entscheidungen 
des OLG Hamburg ein, die zwischen 
Werbeaussagen unterscheiden, die 
eine aktive Feuchtigkeitszufuhr und 
solchen, die eine Verhinderung der 
Austrocknung ausloben. Bemerkens-
wert ist hier, dass die Bewerbung 
von Rasierklingen als feuchtigkeits-
spendend nicht als allgemeine Pro-
duktwerbung bewertet wird, sondern 
als auf die Gesundheit der Haut be-
zogene Angabe, für die der Werben-
de bereits im Zeitpunkt der Wer-
bung ausreichende wissenschaftli-
che Nachweise haben muss. Das 
OLG Köln stellt damit auch bei kos-
metischen Angaben mit geringem 
Gesundheitsbezug hohe Anforderun-
gen an den Beweis der Richtigkeit 
der Aussage. In der Praxis sollte da-
her auch bei scheinbar unverfängli-
chen Claims genau geprüft werden, 

ob diese als auf die Gesundheit be-
zogen auszulegen sind und ob sie 
hinreichend wissenschaftlich gesi-
chert und belegt sind.

Gegen die Nichtzulassung der Revi-
sion wurde unter dem Aktenzeichen 
I ZR 36 / 14 Beschwerde beim Bun-
desgerichtshof eingelegt.

Antonia Witschel, LL. M.

ist Rechtsanwältin im 

Geschäftsbereich Gewerblicher 

Rechtsschutz bei CMS Köln.

E antonia.witschel@cms-hs.com
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Wer kennt sie nicht: Kugelschreiber 
mit Werbeaufdruck, kostenlose Rät-
selhefte, Papiertaschentücher aus 
der Apotheke. Während solche Wer-
begaben im Allgemeinen zulässig 
sind, sind sie im Gesundheitsbereich 
nach wie vor stärker reglementiert; 
die rechtlichen Grenzen zulässiger 
Wertwerbung im Rahmen des § 7 
Heilmittelwerbegesetz (HWG) sind 
bis heute im Fluss. Dies verdeutlicht 
das aktuelle Urteil „Testen Sie Ihr 
Fachwissen“ (Urt. v. 12. Dezember 
2013, I ZR 83 / 12) des Bundesge-
richtshofs. Der BGH hat (anders als 
die Vorinstanzen) die Werbung mit 
einem Gewinnspiel gegenüber Fach-
kreisen für zulässig gehalten, da eine 
bloße Gewinnchance kein wirtschaft-
liches Interesse an der Verschreibung 
oder Abgabe von Arzneimitteln we-
cke.

Die Beklagte hatte in einer Fachzeit-
schrift für pharmazeutisch-technische 
Assistenten mit einem Gewinnspiel 
für ein Arzneimittel geworben; als 
Gewinn sollten zehn Esprit-Damen-
geldbörsen im Wert von etwa EUR 12 
verlost werden. An der Verlosung 
konnte teilnehmen, wer alle Fragen 
zum beworbenen Medikament zu-
treffend beantwortet hatte. Die 
Fragen waren auf der letzten Seite 
der Werbebeilage abgedruckt, in 
der sich auch alle Informationen 
fanden, die für die Beantwortung 
der Fragen nötig waren. 

Der Kläger hielt die Verlosung der 
Geldbörsen für eine nach § 7 UWG 
unzulässige Zuwendung. Es handele 
sich um eine unentgeltliche Werbe-
gabe, die die maßgeblichen Wert-
grenzen (praktiziert bisher EUR 5 
für Werbung gegenüber Fachkrei-
sen, EUR 1 für Werbung gegenüber 
Laien) sprenge und offensichtlich 
nicht für die berufliche Praxis von 
Belang sei (eine der weiteren Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen bei Wer-
bung gegenüber Fachkreisen). Der 
Kläger hatte sowohl vor dem LG 
Köln als auch vor dem OLG Köln  
Erfolg.

Knackpunkt war die Frage, ob es 
sich bei der Auslobung der Geld-
börsen um eine „Werbegabe“ im 
Sinne des § 7 HWG handelte. Dies 
bejahten die Instanzgerichte: Das 
Gewinnspiel biete einen Anreiz, sich 
mit der Werbebeilage und mit dem 
beworbenen Arzneimittel intensiv 
zu befassen, um die Fragen richtig 
beantworten zu können. Dadurch 
werde das affektive Interesse an  
einer Verschreibung des Medika-
ments verstärkt. Das Argument, im 
Ausfüllen des Fragebogens liege  
eine geldwerte Gegenleistung,  
sodass es an der für § 7 HWG  
erforderlichen Unentgeltlichkeit  
der Werbegabe fehle, ließ das OLG 
Köln nicht gelten. Damit war das  
Ergebnis – die Unzulässigkeit der 
Werbung – programmiert.

Der BGH sah den Fall anders: Auch 
wenn die Geldbörsen kostenlos ver-
lost worden seien, liege hierin keine 
Werbegabe im Sinne des § 7 HWG. 
Erforderlich sei für ein Verbot, dass 
die Werbung die abstrakte Gefahr 
einer unsachlichen Beeinflussung der 
Umworbenen hervorrufe. Von einer 
solchen Gefahr sei nur dann auszu-
gehen, wenn die Werbung bei den 
Adressaten ein wirtschaftliches In-
teresse an der Verschreibung oder 
Abgabe von Arzneimitteln wecke. 
Der BGH verneinte ein solches wirt-
schaftliches Interesse, da nicht er-
sichtlich sei, dass die Adressaten der 
Werbung ihr Beratungsverhalten 
gerade im Hinblick auf die Gewinn-
chance unsachlich ändern würden. 
Die Verstärkung des „affektiven  
Interesses“ für das beworbene Arz-
neimittel spielte für den BGH keine 
Rolle.

Fazit: Gewinnspiele in der Werbung 
für nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
gegenüber Fachkreisen dürften künf-
tig in deutlich weiterem Umfang 
zulässig sein. Der Wert der Gewinne 
darf nach dieser Entscheidung die 
bisher geltenden Grenzen überstei-
gen. Es kommt bei nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln 
auch nicht auf die Zeit an, die die 
Umworbenen für die Teilnahme am 
Gewinnspiel aufwenden müssen 
(hier: das Ausfüllen des Fragebo-

Heilmittelwerberecht

Neue Möglichkeiten für Wertre-
klame im Heilmittel werberecht – 
alles Weitere „geschenkt“?
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gens). Nur eingeschränkt gilt dies 
allerdings bei der Werbung für ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel 
gegenüber Fachkreisen: Nach dem 
Kodex des FS Arzneimittelindustrie 
e. V. sind Preisausschreiben nur zuläs-
sig, sofern die Teilnahme von einer 
wissenschaftlichen oder fachlichen 
Leistung der Teilnehmer abhängt und 
der Preis in einem angemessenen 
Verhältnis zu der durch die Teilneh-
mer zu erbringenden wissenschaft-
lichen oder fachlichen Leistung steht 
(§ 23 Abs. 2 FSA-Kodex).

Zuzustimmen ist dem BGH, dass eine 
Werbemaßnahme nicht deshalb un-
zulässig ist, weil die Umworbenen 
sich für die Teilnahme am Gewinn-
spiel näher mit der Werbung für das 
Produkt befassen müssen. Die sach-
lich zutreffende Information liegt 
gerade im Interesse der sachgerech-
ten Anwendung des Arzneimittels.

Unklar ist, ob sich die liberalere 
Rechtsprechung des BGH auf Ge-
winnspiele übertragen lässt, mit de-
nen Arzneimittel gegenüber Laien 
beworben werden. Hier ist zusätz-
lich zu beachten, dass Gewinnspiele 
nicht einer unzweckmäßigen oder 
übermäßigen Verwendung von Arz-
neimitteln Vorschub leisten dürfen 
(§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 HWG). So-
lange die Teilnahmemöglichkeit am 
Gewinnspiel nicht an den Erwerb des 
Arzneimittels gekoppelt wird (was 
auch außerhalb des Gesundheitsbe-
reichs unlauter wäre, § 4 Nr. 6 UWG), 
spricht einiges dafür, auch hier nicht 

mehr starr an der Wertgrenze von 
EUR 1 festzuhalten. Europarechtlich 
wird für die Laienwerbung nur gefor-
dert, dass sie einen zweckmäßigen 
Einsatz des Arzneimittels fördern 
soll und weder übertrieben noch 
unvernünftig sein darf (Erwägungs-
grund 45 und Art. 87 Abs. 3 der 
Richtlinie 2001 / 83 / EG). Es sind 
durchaus Gestaltungen denkbar, die 
diesen Voraussetzungen auch bei 
Überschreitung der Wertgrenze von 
EUR 1 genügen könnten. Umge-
kehrt ist bei allen Gewinnspielfällen 
(vor allem gegenüber Verbrauchern) 
nicht auszuschließen, dass bei wert-
volleren Gewinnen – wenn es nicht 
nur um eine Geldbörse im Wert von 
EUR 12, sondern z. B. um ein Well-
ness-Wochenende geht – das Pendel 
wieder in Richtung einer Unzulässig-
keit der Maßnahme ausschlägt. Die 
Grenze zur Unzulässigkeit ist über-
schritten, wenn die Gewährung des 
Geschenks vom Absatz des bewor-
benen Arzneimittels abhängig ge-
macht wird, etwa bei Bonusprogram-
men. Dann weckt die Werbung ein 
wirtschaftliches Interesse an der 
Verschreibung oder Abgabe, das 
durch § 7 HWG unterbunden  
werden soll. 

Offen bleibt allerdings, ob die BGH-
Entscheidung sich auf sonstige unent-
geltliche Zuwendungen übertragen 
lässt, die nicht im Zusammenhang 
mit Gewinnspielen gewährt werden. 
Die Beurteilung sollte sich konsequen-
terweise auch hier danach richten, 
ob die Zuwendung beim Empfänger 

ein wirtschaftliches Interesse an 
Verschreibung oder Abgabe des  
beworbenen Arzneimittels weckt. 
Die Frage, wann das der Fall ist, kann 
allerdings nur anhand konkreter 
Werbemaßnahmen (Empfänger? 
Wert der Werbegabe? Üblichkeit 
vergleichbarer Maßnahmen? Häufig-
keit und Umfang der Gewährung?) 
beantwortet werden. Sofern ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel 
gegenüber Fachkreisen beworben 
werden, sind Geschenke seit dem  
1. Juli 2014 unabhängig von ihrem 
Wert einschränkungslos unzulässig 
(§ 21 Abs. 1 FSA-Kodex).

Es bleibt spannend, ob und in wel-
chem Umfang die Rechtsprechung 
die Grundsätze des Urteils „Testen 
Sie Ihr Fachwissen“ auf weitere Fälle 
unentgeltlicher Zuwendungen über-
trägt und damit die Tendenz zur  
Liberalisierung fortsetzt.

Dr. Heike Freund, LL. M. (Köln / Paris)

ist Rechtsanwältin im 

Geschäftsbereich Gewerblicher 

Rechtsschutz bei CMS Düsseldorf.

E heike.freund@cms-hs.com
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Schnittstellen gewinnen für die Ver-
bindung zweier technischer Produkte 
zunehmend an Bedeutung. Das gilt 
für Konsumgüter ebenso wie für  
Industrieanlagen. Die Europäische 
Kommission hat am 4. Oktober 
2014 zwei kartellrechtliche Entschei-
dungen zu den Standard-essentiel-
len Patenten (SEP) von Motorola 
Mobility und Samsung veröffentlicht, 
die auch für die Schnittstellenprob-
lematik von Bedeutung sind. Der 
nachfolgende Beitrag gibt einen 
Überblick über die Rechtslage.

Zwei Geräte lassen sich in vielen 
Fällen problemlos über genormte 
Verbindungen nach dem Motto 
„Plug and Play“ miteinander verbin-
den und nutzen, z. B. ein Kopfhörer 
durch einen Klinkenstecker mit einer 
HiFi-Anlage. Demgegenüber kann 
der Hersteller eines Produkts Verbin-
dungen mit den Produkten Dritter 
erschweren, indem er Schnittstellen 
vorsieht, die für ihn patentrechtlich 
geschützt sind. Dann darf grundsätz-
lich nur das von ihm hergestellte oder 
lizenzierte und mit der entsprechen-
den Schnittstelle ausgestattete Zube-
hör verwendet werden. Drittanbieter 
können diese Hürde ohne Einigung 
mit dem Schutzrechtsinhaber nur in 
Ausnahmefällen und nach einer Inter-
essenabwägung mit kartellrechtlicher 
Hilfe überspringen.

Die Ausübung von gewerblichen 
Schutzrechten ist grundsätzlich 
wettbewerbskonform. Ob ausnahms-

weise der kartellrechtliche Sprung 
über die schutzrechtliche Hürde ge-
lingt, hängt von der Marktstellung 
der Beteiligten und den Umständen 
des Einzelfalls ab. Wenn ein Herstel-
ler durch eine individuell entwickelte 
und geschützte Schnittstelle dafür 
sorgt, dass nur sein eigenes Zubehör 
mit seinen Geräten kompatibel ist 
und sich sein Produkt im Markt 
durchgesetzt hat, kann das zu einem 
verbotenen Missbrauch von Markt-
macht führen. So musste Nespresso 
kürzlich auf Druck der französischen 
Wettbewerbsbehörde sein Kapsel-
system für Konkurrenten öffnen. 
Nespresso hat in Frankreich einen 
Marktanteil von 73 % aller verkauften 
Kapselmaschinen, und 85 % aller 
Kapseln stammen von Nespresso. 

Der BGH hat bereits 2004 in seiner 
„Standard-Spundfass“-Entscheidung 
die Möglichkeit anerkannt, einem 
patentrechtlichen Schadensersatz-
anspruch einen kartellrechtlichen 
Zwangslizenzeinwand entgegenzu-
halten. Chemieunternehmen und 
Fasshersteller hatten sich über den 
Verband der chemischen Industrie 
auf einen einheitlichen Standard von 
Kunststofffässern geeinigt. Das war 
schon wegen der Einigung zwischen 
Wettbewerbern kartellrechtlich re-
levant.

2009 hat der BGH in seiner Ent-
scheidung „Orange Book Standard“ 
seine Ausführungen zur Geltend-
machung eines kartellrechtlichen 

Zwangslizenzeinwands auch gegen-
über einem Unterlassungsanspruch 
aus einem Patent bestätigt, das sich 
ohne Einigung, sondern als De-facto-
Standard durchgesetzt hatte. Mit 
dem Unterlassungsanspruch des 
Schutzrechtsinhabers würde dieser 
etwas verlangen, was er sogleich in 
Form der Lizenzerteilung über Art. 
102 AEUV oder §§ 19, 20 GWB zu-
rückgewähren müsse. Dieses Verlan-
gen stelle einen Verstoß gegen den 
Grundsatz von Treu und Glauben dar. 
Allerdings hat der BGH den Zwangs-
lizenzeinwand hier unter zwei stren-
ge Voraussetzungen gestellt, die 
der Lizenzsucher erfüllen muss, um 
ausnahmsweise auch ohne Einigung 
in den Genuss der Lizenz zu kommen: 
Erstens muss der Lizenzsucher ein 
unbedingtes Angebot auf Abschluss 
eines Lizenzvertrags abgeben, das 
der Schutzrechtsinhaber nicht ohne 
gegen § 19 GWB zu verstoßen ab-
lehnen kann, und zweitens muss er, 
wenn er den Gegenstand des Schutz-
rechts bereits benutzt, diejenigen 
Verpflichtungen erfüllen, die der 
abzuschließende Lizenzvertrag ihm 
auferlegt; dazu zählt insbesondere 
die Zahlung der Lizenzgebühr. 

Die Europäische Kommission hat am 
4. Oktober 2014 zwei Entscheidun-
gen betreffend Motorola Mobility 
und Samsung veröffentlicht, die die 
in der „Orange-Book-Entscheidung“ 
an Lizenzsucher gestellten strengen 
Anforderungen nicht auf Fälle über-
tragen, in denen das Schutzrecht 

Kartellrecht

Schnittstellen und Kartellrecht – 
Plug and Play oder Hürdenlauf?
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aufgrund einer Einigung zum Stan-
dard erklärt wurde. Die Kommission 
geht davon aus, dass die Verfolgung 
von Unterlassungsklagen durch den 
Inhaber eines SEP gegen Art. 102 
AEUV verstoßen kann, wenn sich 
dieser zu einer FRAND-Erklärung ver-
pflichtet hat, d. h. die Lizenzierung 
im Grundsatz „Fair, Reasonable and 
Non-Discriminatory“ anbietet, der 
Lizenzsucher nach den dort genann-
ten Bedingungen aber noch ohne 
Abgabe eines unbedingten Ange-
bots eine Lizenz ersucht.

Die Kommission hatte u. a. gegen 
Samsung ermittelt, weil Samsung 
einstweilige Verfügungen gegen 
Apple wegen der unlizenzierten 
Nutzung von SEP erwirkt hatte 
(Entscheidung vom 29. April 2014, 
ABl. C 350 / 8 v. 4. Oktober 2014). 
Angesichts der Rechtsauffassung 
der Kommission hat sich Samsung 
verpflichtet, keine Unterlassungs-
verfügungen aufgrund der Verlet-
zung seiner in ein Smartphone und 
Tablet-Computern implementierten 
SEP (einschließlich aller bestehen-
den und künftigen Patente) vor  
Gerichten im EWR gegen einen  
potenziellen Lizenznehmer zu be-

antragen, wenn dieser einem be-
sonderen Lizenzierungsrahmen mit 
einschlägigen FRAND-Bedingungen 
zustimmt und ihn einhält. Der  
Lizenzierungsrahmen sieht  
Folgendes vor:

 — eine Verhandlungsdauer von  
bis zu zwölf Monaten und 

 — die Festlegung von FRAND-Be-
dingungen durch einen Dritten, 
falls bei Ablauf der Verhand-
lungsdauer kein Lizenzvertrag 
geschlossen bzw. kein alternati-
ves Verfahren für die Bestim-
mung von FRAND-Bedingungen 
vereinbart sein sollte.

Damit ist gewährleistet, dass 
Samsung keine Unterlassungsverfü-
gungen auf der Grundlage seiner 
Mobilfunk-SEP gegen einen poten-
ziellen Lizenznehmer beantragen 
wird, wenn dieser gewillt ist, eine 
Lizenzvereinbarung zu FRAND-Be-
dingungen einzugehen und den  
Lizenzierungsrahmen zu akzeptieren. 
Einen Widerspruch zur „Orange-
Book-Entscheidung“ sieht die Kom-
mission nicht, da es sich bei diesem 
Urteil um einen De-facto-Standard 

handelte und nicht um SEP auf 
Grundlage eines vereinbarten  
Standards (MEMO / 14 / 322 vom  
29. April 2014). 
 
In der Praxis wird es bestenfalls eine 
kaufmännische und keine rechtliche 
Aufgabe sein, einen angemessenen 
Ausgleich zwischen dem Inhaber der 
Rechte an einer Schnittstelle und den 
Lizenzsuchern zu schaffen. Gleich-
wohl sollte man dabei die vorste-
hend beschriebene Rechtslage im 
Blick behalten. 

Dr. Markus Schöner, M.Jur. (Oxford)

ist Partner im Geschäftsbereich  

Kartellrecht bei CMS Hamburg.

E markus.schoener@cms-hs.com
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Das EuG hat in einem mit Spannung 
erwarteten Urteil die von der Euro-
päischen Kommission gegen die Intel 
Corp. („Intel“) verhängte Geldbuße 
in Höhe von EUR 1,06 Mrd. wegen 
des Missbrauchs einer marktbeherr-
schenden Stellung durch die Ge-
währung von Exklusivitätsrabatten 
aufrechterhalten (EuG, Urteil vom 
12. Juni 2014, T-286 / 09). Dabei hat 
das Gericht die ständige Rechtspre-
chung der europäischen Gerichte 
bestätigt, wonach Exklusivitätsrabat-
te, die durch marktbeherrschende 
Unternehmen gewährt werden, per 
se missbräuchlich sind.

Sachverhalt

Intel stellt Hauptprozessoren der x86-
Architektur her. Auf dem relevanten 
weltweiten Markt für diese Prozes-
soren verfügte Intel im relevanten 
Zeitraum über einen Marktanteil von 
70 % oder mehr. Intel gewährte unter 
anderem vier großen Originalgeräte-
herstellern Rabatte, die an den aus-
schließlichen oder nahezu ausschließ-
lichen Bezug von Hauptprozessoren 
bei Intel geknüpft waren. Nach den 
Feststellungen der Europäischen 
Kommission war Intel für die Original-
gerätehersteller ein unvermeidbarer 
Handelspartner. Die Europäische 
Kommission bewertete die Gewäh-
rung dieser Rabatte als Missbrauch 
von Marktmacht und damit als Ver-
stoß gegen Artikel 102 AEUV, da 
sie geeignet seien, eine Kundenbin-
dung herbeizuführen und damit die 

Wahlfreiheit der Kunden zu beschrän-
ken. Die Europäische Kommission 
betonte zwar, dass dieser Umstand 
allein genüge, um einen Verstoß 
gegen das Missbrauchsverbot fest-
zustellen. Dennoch ermittelte sie als 
weiteren Beleg für die Missbräuchlich-
keit, ob ein früherer Wettbewerber, 
der ebenso effizient ist wie Intel, 
sprich die gleichen Kosten hat, Intels 
Abnehmern ein kostendeckendes 
Angebot hätte machen können 
(Ebenso-effizienter-Wettbewerber-
Test).

Beurteilung durch das EuG

Das EuG hält mit seinem Urteil an 
der langjährigen Rechtsprechung 
der Europäischen Gerichte fest, nach 
der Rabatte, die an die Bedingung 
des ausschließlichen oder nahezu 
ausschließlichen Bezugs bei einem 
marktbeherrschenden Unternehmen 
geknüpft sind, von Natur aus gegen 
das Verbot des Missbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung ge-
mäß Artikel 102 AEUV verstoßen. 
Es erteilt damit Bestrebungen, solche 
Rabatte anhand ihrer ökonomischen 
Auswirkungen zu beurteilen, eine 
Absage. Ebenfalls im Einklang mit der 
ständigen Rechtsprechung führt das 
EuG aus, dass es neben Exklusivitäts-
rabatten zwei weitere Kategorien 
von Rabatten gibt, die an die Errei-
chung eines Mengen- oder Umsatz-
ziels geknüpft sind: Mengenrabatte 
und Rabatte, die weder Exklusivitäts-
rabatte noch Mengenrabatte sind, 

sondern in eine dritte Kategorie fal-
len. Dabei sollen Mengenrabatte, 
die ausschließlich an die Höhe der 
Abnahmemenge geknüpft seien, in 
der Regel keine marktabschottende 
Wirkung haben und damit nicht 
missbräuchlich sein. Rabatte, die in 
die dritte Kategorie fallen (beispiels-
weise Rabatte, die an individualisierte 
Abnahmemengen geknüpft sind), 
sollen dagegen anhand der Umstän-
de des Einzelfalls daraufhin zu un-
tersuchen sein, ob sie geeignet sind, 
die Wahlfreiheit des Abnehmers zu 
beschränken, Wettbewerber vom 
Markt fernzuhalten oder die Markt-
position des marktbeherrschenden 
Unternehmens zu verstärken.

Im Falle von Exklusivitätsrabatten 
sieht das EuG eine Betrachtung der 
Umstände des Einzelfalls als nicht 
erforderlich an. Hintergrund ist, dass 
ein Abnehmer, der die Exklusivitäts-
bedingung nicht einhält, den gesam-
ten Exklusivitätsrabatt verliert. Ein 
Wettbewerber, der mit diesem Ab-
nehmer ins Geschäft kommen möch-
te, muss ihn daher für den vollen 
Rabatt entschädigen, was seine 
Chancen im Wettbewerb behindert. 
Das EuG stellt zudem ausdrücklich 
klar, dass die Kommission keinen 
Nachweis für eine marktabschotten-
de Wirkung der Exklusivitätsrabatte 
erbringen muss. Die Durchführung 
des Ebenso-effizienter-Wettbewer-
ber-Tests erklärt das Gericht für über-
flüssig. Auch im Falle von Rabatten 
der dritten Kategorie soll er nicht 

Kartellrecht

Intel: EuG bestätigt Milliardenbuße 
für Exklusivitätsrabatte
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erforderlich sein, sondern es soll 
genügen, die Existenz einer loyali-
tätsfördernden Wirkung zu belegen. 
Das Gericht weist außerdem darauf 
hin, dass selbst dann, wenn der 
Ebenso-effizienter-Wettbewerber-
Test ergeben sollte, dass ein ebenso 
effizienter Wettbewerber seine 
Kosten decken könnte, dies nicht 
heiße, dass es nicht zu einer Markt-
abschottung komme. Der Test bele-
ge nur, dass der Marktzutritt nicht 
unmöglich sei, nicht aber, dass er 
nicht erschwert werde, was für  
einen Verstoß gegen Artikel 102 
AEUV genüge.

Praxishinweis

Bei der Beurteilung von Rabattsys-
temen durch die europäischen Ge-
richte bleibt mit dieser Entscheidung 
alles beim Alten. Marktbeherrschen-
de Unternehmen dürfen keine Rabat-
te gewähren, deren Voraussetzung 
ein ausschließlicher oder nahezu 
ausschließlicher Bezug beim markt-

beherrschenden Unternehmen ist. 
Auch bei Rabatten, die an ein Men-
gen- oder Umsatzziel anknüpfen, ist 
für marktbeherrschende Unterneh-
men Vorsicht geboten. Es sollte je-
weils eine sehr sorgfältige Analyse 
der Zulässigkeit im Einzelfall erfolgen.

Abzuwarten bleibt, welche Rolle 
künftig der Ebenso-effizienter-Wett-
bewerber-Test bei der Beurteilung 
von Rabattsystemen durch die Euro-
päische Kommission spielen wird. 
Das Gericht hat zwar deutlich ge-
macht, dass dieser Test aus seiner 
Sicht selbst bei Rabatten der dritten 
Kategorie keine Anwendung finden 
muss und dass im Gegenteil ein po-
sitives Testergebnis das betroffene 
Unternehmen nicht entlastet. Die 
Kommission hat aber in ihrer Mittei-
lung über ihre Aufgreifprioritäten 
im Zusammenhang mit Artikel 102 
AEUV, die auf die Intel-Entscheidung 
noch nicht anwendbar war, zum Aus-
druck gebracht, diesen Test durch-
führen zu wollen. Hierdurch könnte 

eine Selbstbindung der Kommission 
entstanden sein, die die Durchfüh-
rung des Tests erforderlich macht.

Da weder nationale Gerichte noch 
nationale Wettbewerbsbehörden an 
die Aufgreifprioritäten der Kommis-
sion gebunden sind, dürfte der Test 
jedenfalls vor dem Bundeskartellamt 
und vor deutschen Gerichten in Zu-
kunft weiterhin keine Rolle spielen.

Dr. Ann-Christin Richter, LL.M., Durham

ist Rechtsanwältin im Geschäftsbereich  

Kartellrecht bei CMS Hamburg.

E ann-christin.richter@cms-hs.com
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Die Insolvenz des Lizenzgebers berei-
tet vielen Lizenznehmern schlaflose 
Nächte. Der Insolvenzverwalter kann 
mit einem Handstreich die Investitio-
nen des Lizenznehmers in die lizen-
zierte Technologie vernichten. In 
dieser Situation ist der Lizenznehmer 
häufig erpressbar. Der Insolvenzver-
walter kann neue Lizenzbedingungen 
diktieren und höhere oder zusätzli-
che Zahlungen verlangen. Konnten 
die Lizenznehmer zu Zeiten der Kon-
kursordnung noch darauf vertrauen, 
dass ihre Lizenzen eine Insolvenz des 
Lizenzgebers überleben, so ist dieser 
Schutz mit Einführung der Insolvenz-
ordnung fraglich geworden – so je-
denfalls die bisher überwiegende 
Meinung. Eine aktuelle Entschei-
dung des Landgerichts München 
lässt die Lizenznehmer nun wieder 
aufatmen.

Zwar wird es in dem vielbeachteten 
Verfahren zwischen der Infineon 
Technologies AG und dem Insolvenz-
verwalter über das Vermögen der 
Qimonda AG, Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Michael Jaffé, nicht mehr zu einer 
Entscheidung des BGH zu dieser seit 
Jahren brennenden Frage kommen. 
Umso wichtiger sind daher die Ent-
scheidungen der Vorinstanzen in 
diesem Verfahren, welche die Posi-
tion der Lizenznehmer bei entspre-
chend gestalteten Lizenzvereinba-
rungen gestärkt haben. Nun ist das 
Urteil des Landgerichts München I 
vom 21. August 2014 hinzugekom-

men, mit dem erfreulichen Ergebnis: 
Die Lizenzen bleiben trotz Insolvenz-
eröffnung und trotz Nichterfüllungs-
wahl des Insolvenzverwalters durch-
setzbar.

Das Landgericht München I hat in 
diesem ebenfalls gegen den Insol-
venzverwalter über das Vermögen 
der Qimonda AG ergangenen Fest-
stellungsurteil in erfreulicher Klarheit 
entschieden, dass grundsätzlich von 
zwei verschiedenen Arten von Patent-
lizenzen ausgegangen werden kann. 
Die erste bezeichnet das Landgericht 
München I als „Schutzschirmlizen-
zen“ und charakterisiert sie als Dau-
erschuldverhältnis. Dies bedeutet, 
dass beide Vertragsparteien andau-
ernde Verpflichtungen haben, wie 
z. B. der Lizenzgeber die Verpflich-
tung, die lizenzierten gewerblichen 
Schutzrechte gegen Nichtigkeitsan-
griffe zu verteidigen und regelmäßig, 
beispielsweise durch Jahresgebüh-
ren, aufrechtzuerhalten. Typisches 
Merkmal für ein Dauerschuldverhält-
nis ist aufseiten des Lizenznehmers 
die Pflicht, regelmäßig Lizenzge-
bühren zu zahlen.

Einer solchen Schutzschirmlizenz 
stellt das Landgericht München I als 
zweite grundsätzliche Gestaltungs-
form die „Freedom to operate“- 
Lizenz gegenüber, die eine einma-
lige, endgültige Einräumung von 
Nutzungsrechten zum Gegenstand 
hat und keine wesentlichen fort-

dauernden Pflichten für die Parteien 
begründet. Im Einzelfall nahm das 
Landgericht München I eine solche 
„Freedom to operate“-Lizenz an, da 
sich die Streitparteien durch einma-
ligen Akt gegenseitig sogenannte 
Kreuzlizenzen eingeräumt hatten und 
hierfür keine fortdauernden Zah-
lungsverpflichtungen begründeten. 
Mit der einmaligen Einräumung der 
Nutzungsrechte war alles Wesentli-
che erledigt. Als weiteres Merkmal 
für die „Freedom to operate“-Lizenz 
nahm das Gericht an, dass eine der 
Parteien zur Kompensation des Un-
gleichgewichts zwischen den lizen-
sierten Rechten eine Einmalzahlung 
zu leisten hatte. Einen weiteren  
typischen Beleg für eine „Freedom 
to operate“-Lizenz sah das Gericht 
darin, dass es den Parteien letztlich 
egal war, ob die lizenzierten Schutz-
rechte aufrechterhalten wurden. Es 
gab keine Pflicht, die lizenzierten 
Patente durch regelmäßige Jahres-
zahlungen zu pflegen oder gegen 
Nichtigkeitsangriffe zu verteidigen.

Das Ziel der Parteien war, in dem  
Lizenzdickicht der Halbleiterindustrie 
frei agieren zu können, ohne befürch-
ten zu müssen, bei Schutzrechtsver-
letzungen von Dritten angegriffen zu 
werden. Dieses Ziel würde sowohl 
durch die Lizenzierung wie auch 
durch den Wegfall von Schutzrech-
ten erreicht. Ein besonderes Merkmal 
der „Freedom to operate“-Lizenz 
war die Abwesenheit wesentlicher, 

Patentrecht

Ein Lichtblick für Lizenznehmer – 
LG München I bestätigt
Insolvenzfestigkeit einfacher  
Patentlizenzen
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noch nicht erfüllter Pflichten der 
Vertragsparteien bzw. die vollstän-
dige Erfüllung der vereinbarten 
Pflichten bereits zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses oder unmittelbar 
danach. Dabei stellt das LG Mün-
chen I klar, dass es nur auf die Er-
füllung wesentlicher gegenseitiger 
Pflichten und nicht auf unbedeu-
tende Nebenpflichten ankommt.

Vor diesem Hintergrund vermied 
das Landgericht München I eine 
ausdrückliche Stellungnahme zur 
ebenfalls umstrittenen Frage der 
„Dinglichkeit“ von einfachen Lizen-
zen und einer daraus möglicherweise 
resultierenden Insolvenzfestigkeit. 
Vielmehr stellte das Landgericht 
entscheidend darauf ab, dass alle ver-
traglichen Verpflichtungen zwischen 
den Parteien, die für die Lizenzge-
währung wesentlich waren, bereits 
mit Vertragsabschluss oder kurz da-
nach erfüllt wurden und damit der 
§ 103 InsO nicht anwendbar war. 
Diese Norm ermöglicht es dem In-
solvenzverwalter, zu wählen, ob er 
noch nicht erfüllte Verpflichtungen 

nach Insolvenzeröffnung weiter er-
füllen möchte (Erfüllungswahl) oder 
ob er noch nicht erfüllte Verpflichtun-
gen endgültig undurchsetzbar wer-
den lässt (Nichterfüllungswahl).

Eine Nichterfüllungswahl des Insol-
venzverwalters kann besonders ein-
schneidend sein, wenn ein Lizenzneh-
mer zur Umsetzung der lizenzierten 
Technologie hohe Investitionen, z. B. 
in die Errichtung einer Produktions-
anlage getätigt hat, die er mangels 
durchsetzbarer Lizenz dann nicht 
mehr amortisieren kann. Nach dem 
Sachverhalt des Landgerichts Mün-
chen I waren Milliardeninvestitionen 
in Produktionsanlagen zur Halbleiter-
herstellung getätigt worden, die von 
den gewährten Lizenzen abhingen. 

Es bleibt abzuwarten, ob die sehr 
instruktive Entscheidung rechtskräf-
tig wird. Derzeit ist noch die vom 
Insolvenzverwalter eingelegte Beru-
fung anhängig. Es steht allerdings 
im Raum, dass der Insolvenzverwal-
ter seine Berufung zurücknimmt. 
Damit gäbe es als weiteren Licht-

blick neben der Entscheidung des 
Oberlandesgerichts München im 
Verfahren Infineon eine rechtskräf-
tige, sehr ausführlich und detailliert 
begründete Entscheidung, auf die 
sich Lizenznehmer künftig berufen 
können, wenn ein Insolvenzverwalter 
wieder einmal die Daumenschrauben 
anlegen möchte. Außerdem zeigt 
die Entscheidung Gestaltungsmög-
lichkeiten für Lizenzverträge auf, die 
in einem Insolvenzverfahren überle-
ben sollten.

Markus Deck, M.C.J.

ist Partner im Geschäftsbereich  

Gewerblicher Rechtsschutz  

bei CMS Düsseldorf.

E markus.deck@cms-hs.com



In seinem Urteil vom 27. März 2014 
(Az. I-15 U 19 / 14) hat das OLG Düs-
seldorf das Ausstellen einer Ware auf 
einer inländischen Fachmesse als ein 
„Anbieten“ im Sinne des § 9 Satz 2 
Nr. 1 PatG gewertet, sofern es sich 
bei der Messe nicht ausnahmsweise 
um eine reine Leistungsschau handelt. 
Damit setzt sich der Senat ausdrück-
lich in Widerspruch zu der zum Mar-
kenrecht ergangenen Entscheidung 
„Pralinenform II“ des BGH (Urteil vom 
22. April 2010 – I ZR 17 / 05) sowie 
der zum Patentrecht ergangenen 
Entscheidung „Sauggreifer“ des LG 
Mannheim (Urteil vom 29. Oktober 
2010 – 7 O 214 / 10).

Anlässlich der Messe „Medica 2012“ 
in Düsseldorf wurden auf dem Mes-
sestand der Beklagten – einer türki-
schen Vereinigung, die ihre Mitglieder 
auf Messen fördert und unterstützt 
–Sterilcontainer ausgestellt. Die Klä-
gerin ist Inhaberin eines deutschen 
Patents, das Sterilcontainer für medi-
zinische Zwecke zum Gegenstand 
hat. Sie nimmt die Beklagte wegen 
Verletzung des Klagepatents auf 
Unterlassung, Auskunft und Rech-
nungslegung sowie Feststellung der 
Schadensersatzpflicht in Anspruch. 
Das Landgericht Düsseldorf hat der 
Klage stattgegeben. Die hiergegen 
gerichtete Berufung der Beklagten 
blieb erfolglos. 

Nach der Entscheidung des OLG 
Düsseldorf sei der Begriff des „An-
bietens“ im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 
1 PatG rein wirtschaftlich zu verste-
hen. Erfasst sei jede im Inland began-

gene Handlung, die nach ihrem ob-
jektiven Erklärungswert den Gegen-
stand der Nachfrage in äußerlich 
wahrnehmbarer Weise zum Erwerb 
der Verfügungsgewalt bereitstelle. 
Nur die Teilnahme an einer reinen 
Leistungsschau sei kein „Anbieten“. 
Der Patentinhaber müsse aber nicht 
darlegen und beweisen, dass die 
Ware auf der Messe konkret zum 
Kauf angeboten worden sei. Diese 
Frage hatten zuvor der BGH für das 
Markenrecht (Urteil vom 22. April 
2010 – I ZR 17 / 05 – „Pralinenform 
II“) und das LG Mannheim für das 
Patentrecht (Urteil vom 29. Oktober 
2010 – 7 O 214 / 10 – „Sauggreifer“) 
anders beurteilt: Durch das bloße 
Ausstellen eines Produkts im Inland 
werde noch keine Erstbegehungs- 
oder Wiederholungsgefahr dafür 
begründet, dass das ausgestellte 
Produkt angeboten oder in Verkehr 
gebracht werde. Dem widerspricht 
das OLG Düsseldorf ausdrücklich. 
Es komme nur darauf an, ob mit 
der fraglichen Handlung tatsächlich 
eine Nachfrage nach dem schutz-
rechtsverletzenden Gegenstand ge-
weckt werde, deren Befriedigung mit 
dem Angebot in Aussicht gestellt 
wird. Ein rechtswirksames und ver-
bindliches Angebot im Sinne des 
§ 145 BGB sei nicht erforderlich. 
Auch vorbereitende Handlungen, 
die das Zustandekommen eines 
späteren Geschäfts über einen vom 
Patent geschützten Gegenstand  
ermöglichen oder befördern sollen, 
seien umfasst. Dies sei beim Aus-
stellen auf Fachmessen typischer-
weise der Fall. Das Ausstellen auf 

einer Fachmesse sei dazu bestimmt 
und geeignet, Interesse an den Pro-
dukten zu wecken und auf diese 
bezogene Geschäftsabschlüsse zu 
ermöglichen. Das OLG Düsseldorf 
hat die Revision nicht zugelassen.

Die Entscheidung des OLG Düssel-
dorf ist eine gute Nachricht für  
Patentinhaber, die sich gegen das 
Ausstellen patentverletzender Pro-
dukte auf inländischen Fachmessen 
zur Wehr setzen wollen. Hier ist meist 
Eile geboten. Dabei reicht es nach 
dem OLG Düsseldorf für den Erlass 
einer Unterlassungsverfügung aus, 
glaubhaft zu machen, dass der An-
tragsgegner das Produkt auf einer 
Inlandsmesse ausstellt, die keine 
reine Leistungsschau ist. Man darf 
gespannt darauf sein, ob diese Recht-
sprechung Bestand haben wird und 
auch der BGH die Frage des „An-
bietens“ durch Ausstellen auf einer 
Fachmesse im Patentrecht anders 
beurteilt als im Markenrecht.

Patentrecht

Verbot des Ausstellens  
patentverletzender Ware  
auf Fachmesse
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Die EU-Kommission hat im Juli die 
Übernahme von E-Plus durch Telefó-
nica Deutschland (O2) unter Aufla-
gen genehmigt. Am 1. Oktober hat 
Telefónica Deutschland den Erwerb 
nun erfolgreich abgeschlossen. Der 
Zusammenschluss ist der mit Abstand 
größte Fusionskontrollfall der vergan-
genen Jahre im deutschen Markt. 
Gleichzeitig handelte es sich bei dem 
etwa ein Jahr dauernden Verfahren 
zur Prüfung der Transaktion auf dem 
größten Mobilfunkmarkt in der EU 
um eines der umfangreichsten Fusi-
onskontrollverfahren in den letzten 
Jahren überhaupt. 

Die Übernahme von E-Plus durch 
Telefónica Deutschland hat die Zahl 
der Mobilfunknetzbetreiber auf  
dem wichtigen Mobilfunkmarkt in 
Deutsch land von vier auf drei redu-
ziert. Der Zusammenschluss stand 
vor diesem Hintergrund von Anfang 

an nicht nur im Fokus der Öffentlich-
keit, sondern auch der Wettbewerbs-
behörden. Das Fusionskontrollverfah-
ren der EU-Kommission zeichnete 
sich deshalb durch eine sehr hohe 
Komplexität aus: Zum einen führte 
die EU-Kommission umfangreiche 
Marktuntersuchungen durch und 
forderte große Menge an Informati-
onen von Telefónica Deutschland 
und E-Plus an. Zum anderen war das 
Chief-Economist-Team der EU-Kom-
mission im gesamten Verfahren  
intensiv in die Untersuchung einge-
bunden und setzte ökonomische 
Analysen wie den Upward Pricing 
Pressure (UPP) Test, die Indicative 
Price Rise (IPR) Analyse und kompli-
zierte Merger-Simulation-Modelle 
ein. 

Ein Kartellrechtsteam um den Brüs-
seler Kartellrechtspartner Dr. Michael 
Bauer, bestehend aus Anwälten der 

Standorte Brüssel, Frankfurt / Main 
und Stuttgart, hat Telefónica Deutsch-
land während des gesamten Fusions-
kontrollverfahrens beraten und im 
Verfahren vor der EU-Kommission 
vertreten. Bei der Festlegung des 
Pakets von Zusagen und der Verhand-
lung der Verträge mit der Drillisch 
AG erhielt das Kartellrechtsteam 
Unterstützung durch ein Corpo-
rate / M&A-Team unter Leitung von 
Dr. Martin Kolbinger. Parallel zu 
dem Verfahren in Brüssel eröffnete 
die Bundesnetzagentur ein Prüfver-
fahren nach nationalem Telekom-
munikationsrecht. Hier wurde  
Telefónica Deutschland von dem 
CMS-Telekommunikationsexperten 
Dr. Jens Neitzel und seinem Team 
unterstützt.

Referenz

O2 übernimmt E-Plus:  
Erfolg mit CMS Hasche Sigle 
vor EU-Kommission

Bei der Übernahme von E-Plus durch Telefónica handelte es sich um den ersten 4 zu 3 
Merger in einem großen EU-Staat. Die Entscheidung der EU-Kommission ist nun die 
Benchmark für die Mobilfunkmärkte in Europa, in denen der Druck, massiv in schnelle 
Datennetze zu investieren, die Mobilfunkbetreiber zur Konsolidierung drängt. 

Dr. Michael Bauer, Partner, CMS Brüssel
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Am 3. Juni 2014 sprach Andreas 
Mundt, Präsident des Bundeskartell-
amts, auf einer Veranstaltung des 
Jungen Wirtschaftsrats Baden-Würt-
temberg im Stuttgarter Büro von 
CMS Hasche Sigle vor etwa 100 Un-
ternehmensvertretern über „Moder-
ne Wettbewerbspolitik als Schlüssel 
für Wettbewerbsfähigkeit“. Nach 
einer Begrüßung durch Dr. Peter 
Wende, dem Landesvorsitzenden 
des Jungen Wirtschaftsrats Baden-
Württemberg und Rechtsanwalt bei 
CMS Hasche Sigle, und einer Einfüh-
rung von Dr. Harald Kahlenberg,  
einem der Kartellrechtspartner von 
CMS Hasche Sigle, stellte Andreas 
Mundt die Aufgaben des Bundes-
kartellamts bei der Anwendung und 
Durchsetzung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen zum 
Schutz des Wettbewerbs in 
Deutschland dar. 

Andreas Mundt erläuterte insbeson-
dere, welche Schwerpunkte das 
Bundeskartellamt in der nächsten 
Zeit bei der Kartellrechtsanwendung 

setzen wird. Anhand von Beispielen, 
wie Kartoffeln, Bier, Zucker, Fahr-
stühlen, Fernsehzeitschriften, Strom-
netzen, Krankenhäusern und ge-
meinsamer Rundholzvermarktung 
schilderte Andreas Mundt die Durch-
setzung des Kartellverbots bei Preis-
absprachen, die Fusionskontrolle und 
die Missbrauchsaufsicht. Es wurde 
deutlich, dass das Bundeskartellamt 
unter seiner Leitung alles daran setzen 
wird, mögliche Verstöße aufzugrei-
fen, um den Schutz des Wettbewerbs 
in Deutschland sicherzustellen. An-
dreas Mundt wies ausdrücklich dar-
auf hin, dass das Bundeskartellamt im 
Rahmen seines Aufgreifermessens 
nicht nur große Fälle, sondern immer 
wieder auch „kleine Fälle“ verfolgen 
wird, um die Beteiligten auch hier 
nicht in Sicherheit zu wiegen. Für 
Andreas Mundt, der zugleich Vor-
sitzender des Leitungsgremiums des 
International Competition Network 
ist, ist eines der Ziele auch eine wei-
ter verbesserte Zusammenarbeit  
der verschiedenen Kartellbehörden 
weltweit.

Es zeigte sich durch den Vortrag 
von Andreas Mundt einmal mehr, 
dass Unternehmen gut daran tun, 
insbesondere auch für die Beach-
tung des Kartellrechts strikt Sorge 
zu tragen und eine leistungsfähige 
Compliance-Organisation aufzu-
bauen und zu unterhalten. 

In der sich anschließenden Diskussi-
onsrunde, die von Dr. Harald Kahlen-
berg geleitet wurde, beantwortete 
Andreas Mundt ausführlich auch 
kritische Fragen der anwesenden 
Unternehmensvertreter. Abschließend 
bestand bei einem Imbiss Gelegen-
heit, Andreas Mundt im kleinen Kreis 
Fragen zu stellen. 

Aktuell

Präsident des Bundeskartellamts 
gibt Ausblick auf künftige  
Anwendung und Durchsetzung 
des Kartellrechts



Das Bundesarbeitsgericht ist ab sofort 
unter seiner seit 1955 genutzten 
Abkürzung BAG über den Domain-
namen „bag.de“ erreichbar. Das 
Landgericht Köln hat die bisherige 
Inhaberin von bag.de verurteilt, deren 
Nutzung zu unterlassen und gegen-
über der DENIC eG die Freigabe der 
Domain zu erklären. Prozessvertreter 
für die klagende Bundesrepublik 
Deutschland war Rechtsanwalt David 
Ziegelmayer aus dem Kölner Büro 
von CMS Deutschland.

Die Beklagte – eine „Domainhänd-
lerin“ – hatte die Domain auf der 
Sedo-Plattform „geparkt“ und zum 
Verkauf angeboten. Nachdem sie 
vom BAG vergeblich abgemahnt 
und zur Freigabe der Domain auf-
gefordert worden war, erhob das 
BAG Klage. Die Beklagte verteidigte 
sich im Verfahren damit, dass die 
Buchstabenfolge „bag“ vielfach ge-
bräuchlich und eine Zuordnung zum 
Bundesarbeitsgericht nicht möglich 
sei. Außerdem handele es sich um 
einen bekannten generischen Begriff 
der englischen Sprache.

Das Landgericht Köln ließ diese Ein-
wände – auch vor dem Hintergrund 
der jüngst ergangenen BGH-Ent-
scheidung „sr.de“ (Az. I ZR 153 / 12) 
nicht gelten, denn:

 — Das Namensrecht des BAG sei 
aufgrund der lang andauernden 
und bundesweiten Benutzung 
der Abkürzung verletzt. 

 — Eine Bekanntheit in allen Ver-
kehrskreisen sei nicht erforder-
lich. Es könne auch nicht Voraus-
setzung des Namensschutzes 
sein, dass eine Verwendung nur 
durch einen einzigen Namens-
träger erfolgt. 

 — Der generische englische Begriff 
„bag“ habe nicht derart Eingang 
in die deutsche Sprache gefun-
den, dass er als beschreibende 
Angabe verstanden wird. In der 
Nutzung der Domain liege daher 
eine unbefugte Namensanma-
ßung und eine Zuordnungsver-
wirrung, die Gegenseite könne 
sich nicht auf ein eigenes Recht 

berufen und ihr Interesse an der 
Verwertung der Domain sei nicht 
schutzfähig.

Schon in der mündlichen Verhand-
lung hatte das Gericht auf die „Aus-
sichtslosigkeit der Rechtsverteidi-
gung“ hingewiesen. Denn auch viele 
Jahre nach den „Goldgräberzeiten“ 
ist Domaingrabbing zwar ein häufi-
ges Phänomen – dennoch gilt: Wer 
kein eigenes Recht an der Adresse 
hat, sollte sich zweimal überlegen, 
ob er eine Domain mit fremden  
Namen registriert. 

Aktuell
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Veröffentlichungen

Im August 2014 ist Wandtke / Bullin-
ger „Praxiskommentar zum Urheber-
recht: UrhR“ in einer Neuauflage im 
Beck Verlag erschienen. 

Die nunmehr vierte Auflage des 
Standardwerks berücksichtigt die 
wichtigen Reformen des Urheber-
rechts und die jüngsten Gesetzes-
änderungen. Für die Praxis sehr  
relevant sind die Schutzdauerver-
längerung für ausübende Künstler 
und Tonträgerhersteller, die Neure-
gelung des Rechts der verwaisten 
und vergriffenen Werke, das neue 

Leistungsschutzrecht der Pressever-
leger sowie die Änderung des UrhG 
durch das Gesetz gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken zur Einschränkung 
der in der Vergangenheit üblichen 
Abmahnpraxis. Ein besonderes Ge-
wicht wurde bei der Kommentierung 
auf die rechtlichen Herausforderun-
gen für das Urheberrecht durch  
Digitalisierung und Internet gelegt. 
Der Kommentar ist auf dem Geset-
zesstand vom 1. April 2014, Literatur 
und Rechtsprechung wurden bis 
Ende 2013 ausgewertet, teilweise 
noch darüber hinaus.

An der Neuauflage waren folgende 
Anwälte aus dem Bereich Gewerbli-
cher Rechtsschutz und Urheberrecht 
bei CMS Hasche Sigle beteiligt:

Als Mitherausgeber und Autor Prof. 
Dr. Winfried Bullinger (Berlin), als 
Mitautoren Michael Fricke (Hamburg), 
Dr. Malte Grützmacher, LL. M.  
(Hamburg), Dr. Ole Jani (Berlin), 
Stefan Lüft (München) und 
Dr. Kai Hermes (Berlin).

Aktuell
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GRUR-Prax 2014, S. 304 
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Handbuch „Kultur & Recht“,  
Oktober 2014

Dr. Carsten Menebröcker, LL.M. 
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für die Geschäftsraumge-
staltung?“, Wettbewerb in Recht 
und Praxis (WRP), 2014, S. 1267 
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in Berlin

Dr. Markus Schöner, M.Jur.  
(Oxford), EU Kommission,  
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Nord“ der Studienvereinigung  
Kartellrecht, 13. November 2014
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